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ANTRAG 
 
An Herrn  
Oberbürgermeister  
Dieter Reiter  
 

Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München 

 
 
         

                20.04.2023  

 
Mit der Rückkehr zur SoBon 2017 den geförderten Wohnungsbau in München 

wiederbeleben! 

  
Die Landeshauptstadt München kehrt bei der Stadtplanung zur Anwendung der SoBon 2017 

zurück und steigert dadurch die Wohnungsbauzahlen insbesondere im sozialen Wohnungsbau.  

 

Begründung 

 
Mit der Änderung und faktischen Verschärfung der SoBon-Regelungen im Juli 2021 wurde das 

Gegenteil dessen erreicht, was sich die Stadtratsmehrheit erhofft hatte - mehr Wohnungsbau. 

Große Teile der Opposition, die privaten Bauträger und sogar Teile der privaten 

Baugenossenschaften haben bereits im Vorfeld deutlich vor dieser Entwicklung gewarnt. Der 

Bau von geförderten Wohnungen mit bezahlbaren Mieten ist eingebrochen. Von den im 

Koalitionsvertrag der Rathausmehrheit vereinbarten 4000 geförderten Wohnungen wurden 

2021 nur 1344 fertiggestellt. Es ist daher dringend geboten, die Knebelauflagen der SoBon 

2021 durch die bewährten und von allen Beteiligten mitgetragenen Vorgaben der SoBon 2017 

abzulösen und so dem Wohnungsbau neues Leben einzuhauchen.    

 

Manuel Pretzl (Initiative)      Heike Kainz  

Fraktionsvorsitzender       Stadträtin  

 

Alexander Reissl       Hans-Peter Mehling 

Stadtrat        Stadtrat 
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ANTRAG 
 
An Herrn  
Oberbürgermeister  
Dieter Reiter  
 

Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München 

 
 
         

                20.04.2023  

 

Großer Wohnungsbaugipfel für München! 

 
Die Landeshauptstadt München lädt alle privaten Bauträger sowie private, städtische, 

staatliche und genossenschaftliche Wohnungsbaugesellschaften zu einem großen Münchner 

Wohnungsbaugipfel. Hierbei sollen die aktuellen Probleme beim Bau und der Fertigstellung 

sowie der Bauantragsverfahren diskutiert und Lösungsansätze für die Schaffung von mehr 

gefördertem Wohnraum gefunden werden.  

 

Begründung 

 
Die Zahl der fertiggestellten geförderten Wohnungen bleibt dramatisch hinter der im 

Koalitionsvertrag vereinbarten Zielmarke von 4000 Wohnungen jährlich zurück. Mit 1344 

geförderten Wohnungen im Jahr 2021 ist ein Tiefpunkt erreicht, der dringenden 

Handlungsbedarf auslöst. Die Landeshauptstadt München soll dringend alle Akteure des 

Münchner Wohnungsbaus zu einem großen Wohnungsbaugipfel einladen, bei dem die 

aktuellen Probleme, Hindernisse und Ursachen für den Rückgang gemeinsam diskutiert und 

gelöst werden. Dem Stadtrat soll im Anschluss ein Handlungspaket zur Beschlussfassung 

vorgelegt werden, damit der freie Fall bei den Wohnungsbauzahlen schnellstmöglich gestoppt 

und idealerweise umgekehrt wird. 

 

 

Manuel Pretzl (Initiative)      Heike Kainz  

Fraktionsvorsitzender       Stadträtin  

 

 

Alexander Reissl       Winfried Kaum 

Stadtrat        Stadtrat 
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Herrn 
Oberbürgermeister 
Dieter Reiter 
Rathaus 

 
 

27.07.2023 

 
Antrag 
 
Kollaps abwenden – für eine sofortige Kehrtwende im Münchner Wohnungsbau 
 
Um den Wohnungsbau in München vor einem Kollaps zu bewahren, werden sofort 
folgende Schritte eingeleitet:  
 

1. Die LHM beendet den Erlass von sektoralen Bebauungsplänen. 
2. Die LHM gibt die SoBoN 2021 auf und kehrt bis auf weiteres zur SoBoN 2006 

zurück. 
3. Die LBK wird personell ausreichend ausgestattet, bis der Rückstau an 

Baugenehmigungen abgearbeitet ist. 
4. Die Bearbeitung von Bebauungsplänen wird beschleunigt. Hierfür werden im 

Planungsreferat ausreichend Stellen zugeschaltet. 
5. Der Oberbürgermeister sucht den Kontakt zur Münchner Immobilienwirtschaft 

und beruft einen Runden Tisch zur Zukunft des Wohnungsbaus in München 
ein. 

 
Begründung:  

 
Die Hiobsbotschaften der letzten Wochen zum Wohnungsbau in München schrecken 
auf. Die Stadt muss den einbrechenden Zahlen unverzüglich entgegenwirken. Hierzu 
sind – befristete – Sofortmaßnahmen zu ergreifen.  
 
Insbesondere muss die Stadt von ihrem hohen Anspruch bei der SoBoN 2021 
abkehren. Die SoBoN 2021 stammt aus einer Zeit, als sowohl die Baukosten als 
auch die Zinsen noch in einer ganz anderen Dimension waren. Was damals schon 
ambitioniert war, führt nun zu einem völligen Zusammenbruch des Wohnungsbaus.  
 
Der Oberbürgermeister muss das drängendste Problem Münchens endlich zur 
Chefsache machen und für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger eine Kehrtwende 
im Münchner Wohnungsbau einleiten. 
 
 
Stadträte: Prof. Dr. Jörg Hoffmann (Fraktionsvorsitzender) 
  Gabriele Neff (stellv. Fraktionsvorsitzende) 
  Fritz Roth 
  Richard Progl 

FDP BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion  |  Rathaus  |  80331 München 
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Fraktion Ökologisch-Demokratische Partei/München-Liste des Stadtrates 
der Landeshauptstadt München (Fraktion ÖDP/München-Liste) 

Rathaus, Marienplatz 8 ● Zimmer 116 -118 ● 80331 München 
Telefon: 089 / 233 - 26922 ● oedp-ml-fraktion@muenchen.de 

 
 
 
An den Oberbürgermeister 
der Landeshauptstadt München 
Herrn Dieter Reiter 
Rathaus, Marienplatz 8 
80331 München 
 
 München, 25.03.2024 
 
Antrag: 
Planungsreferat bei Klimaprüfung den anderen Referaten gleichstellen 
 
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung ist bei der Durchführung der Klimaprüfung 
den anderen Referaten gleichzustellen. Die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen in der 
Bauleit- und Bauplanung sind kein Ersatz für die städtische Klimaprüfung. Diese hat 
zusätzlich stattzufinden, und zwar im gleichen Verfahren wie bei allen anderen Referaten. 
Die Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12248 wird entsprechend geändert. 
 
Begründung: 

Mit der Beschlussvorlage vom 20.07.2021 „Einführung einer Klimaprüfung bei 
Beschlussvorlagen“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03535) hatte das Referat für Klima- und 
Umweltschutz (RKU) dem Stadtrat ein Konzept zur Einführung einer Klimaschutzprüfung 
vorgelegt, das vom Stadtrat angenommen wurde. 

Die Klimaschutzprüfung wurde in der Folge durch das RKU eingeführt und in den beteiligten 
Referaten umgesetzt. 

Das RKU kommt mit Vorlage vom 07.02.2024 (‚Evaluierung und Weiterentwicklung der 
Klimaschutzprüfung‘) zur Sitzung des Ausschusses für Klima- und Umweltschutz dem 
Auftrag aus o. g. Beschluss nach, über den Prozess der Einführung der Klimaschutzprüfung 
zu berichten und stellt Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Klimaschutzprüfung vor. 
(Inhalt: ‚Darstellung der bisherigen Umsetzung der Klimaschutzprüfung sowie Maßnahmen 
zur Verbesserung der Klimaschutzprüfung. Gesamtkosten/ Gesamterlöse: -/-‚) 

Der Tagesordnungspunkt ‚Evaluierung und Weiterentwicklung der Klimaschutzprüfung‘ 
wurde jedoch am 20. Februar vom Ausschuss für Klima- und Umweltschutz vertagt in die 
nächste Ausschusssitzung. Es sind also noch Änderungen möglich. 

Der Entscheidungsvorschlag der Vorlage vom 07.02.2024 lautet: „… Die vertiefte 
Klimaschutzprüfung ist bei sehr klimarelevanten Vorhaben gemeinsam mit dem RKU 
durchzuführen. …Das RKU wird beauftragt, in Abstimmung mit den Fachreferaten, die 
zukünftig eine größere Anzahl an Vorhaben mit vertiefter Prüfungsnotwendigkeit vorlegen 
werden, den Einsatz und die Verteilung der bereits im Dezember 2022 vom Stadtrat 
beschlossenen Personalressourcen für die vertiefte Klimaschutzprüfung festzulegen. Das 
RKU wird beauftragt, dem Stadtrat im ersten Halbjahr 2026 erneut über den Sachstand zur 
Klimaschutzprüfung zu berichten.“ 

Die Bauleitplanung, die in den Händen des Referats für Stadtplanung und Bauordnung liegt, 
hätte laut dieser Vorlage jedoch eine Sonderstellung inne.  
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Fraktion Ökologisch-Demokratische Partei/München-Liste des Stadtrates 
der Landeshauptstadt München (Fraktion ÖDP/München-Liste) 

Rathaus, Marienplatz 8 ● Zimmer 116 -118 ● 80331 München 
Telefon: 089 / 233 - 26922 ● oedp-ml-fraktion@muenchen.de 

Eine vertiefte Klimaschutzprüfung hätte (nur) in Abstimmung mit dem RKU im Rahmen der 
regulären Verfahren des BauGB (v.a. Umweltprüfung) und nach den Vorgaben zum 
Klimafahrplan der Stadt München stattfinden sollen, und zwar im Planungsreferat und unter 
dessen Federführung, während die anderen Referate den von ihnen als ‚sehr klimarelevant‘ 
identifizierten Vorhaben eine vertiefte Klimaschutzprüfung gemeinsam mit dem RKU 
durchgeführt hätten, bilateral und auf Augenhöhe (siehe folgende Grafik aus der öffentlichen 
Sitzungsvorlage): 

Auf Seite 20 von 24 der Beschlussvorlage wird sehr deutlich, dass das RKU der Haltung des 
Planungsreferats zum Vorgehen bezüglich seiner Sonderstellung nicht zustimmt. Mit 
anderen Worten: Es gibt Streit. Zitat: „Den Aussagen des Referats für Stadtplanung und 
Bauordnung zum Thema Klimaschutzprüfung in der Bauleitplanung, wonach die laufenden 
Gespräche zur Verknüpfung von Umweltprüfung, Klimafahrplan und Klimaschutzprüfung 
abgeschlossen seien, wird seitens des Referats für Klima- und Umweltschutz nicht 
zugestimmt. Die in der Beschlussvorlage angeführten offenen Fragen hinsichtlich einer 
notwendigen Ergänzung der üblichen Gutachten und Prüfverfahren sowie geeigneter 
Bewertungsmaßstäbe sind aus Sicht des Referats für Klima- und Umweltschutz weiterhin 
offen. Den Vorschlägen des Referats für Stadtplanung und Bauordnung zur Anpassung bzw. 
Ergänzung der Beschlussvorlage wird daher nicht gefolgt.“ 

Auch der sog. Klimafahrplan ist kein Ersatz für die Klimaprüfung in Stadtplanung, 
Bauleitplanung und Bauplanung. ‚Klimafahrplan‘ bedeutet (Zitat aus Beschluss Nr. 2 
(Sitzungsvorlage 20-26 / V 03873 [Endgültiger Beschluss], Öffentliche Sitzung der 
Vollversammlung vom 20. Oktober 2021): „Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung 
wird beauftragt, bei allen zukünftigen städtebaulichen Planungen und 
Bebauungsplanverfahren den sogenannten ‚Klimafahrplan‘ anzuwenden. …In allen 
Planungsschritten ist unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände des Einzelfalls und 
nach Maßgabe des Abwägungsgebots dem Klimanotstand Rechnung zu tragen und im 
Sinne des § 1 Abs. 5 BauGB eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten. 
Dementsprechend sind zukünftig bei allen städtebaulichen Planungen und 
Bebauungsplanverfahren Energiekonzepte, Mobilitätskonzepte sowie Stadtklima-Konzepte 
verpflichtend.“ 

Bauen an sich macht jedoch schon rund 38 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen aus, 
also mehr als ein Drittel. Energiekonzepte, Mobilitätskonzepte sowie Stadtklima-Konzepte 
sind da nur Kosmetik, da die eigentliche (per se extrem umweltschädliche) Bautätigkeit ja 
stattfindet. 

Auch die Stadtentwicklung und Bauleitplanung müssten daher klimageprüft werden, da ihr 
‚Produkt‘ so klimaschädlich ist und jeweils geprüft werden muss, wie dieses Produkt ersetzt 
und ob und wie auf dieses Produkt je nach Einzelfall auch verzichtet werden kann (z.B. 
Sanierung statt Neubau, Umnutzung statt Neubau, Nutzung bereits versiegelter Flächen 
durch Aufstockung, Parkplatzüberbauung etc.). 

Würde das Referat für Stadtplanung und Bauordnung den anderen Referaten gleichgestellt, 
so ließe sich auch der Vorwurf ausräumen, dass ‚der Bock zum Gärtner gemacht‘ wird, wenn 
das Referat, das die Aufgabe hat, Bauen in München voranzutreiben, selber über den 
Schutz von Natur und Klima befindet, die durch eben dieses Bauen in München gefährdet 
und geschädigt werden. Das wäre ein schwerwiegender Interessenkonflikt und im Ergebnis 
unverantwortlich. 

Die Abteilungen des Referats für Stadtplanung und Bauordnung heißen 
Stadtentwicklungsplanung, Stadtplanung, Stadtsanierung und Wohnungsbau und 
Lokalbaukommission. Entsprechend sind auch die Prioritäten bei der Arbeit des Referats 
gesetzt. 



Fraktion Ökologisch-Demokratische Partei/München-Liste des Stadtrates 
der Landeshauptstadt München (Fraktion ÖDP/München-Liste) 

Rathaus, Marienplatz 8 ● Zimmer 116 -118 ● 80331 München 
Telefon: 089 / 233 - 26922 ● oedp-ml-fraktion@muenchen.de 

Es ist daher schon in Aufgaben und Struktur des Referats angelegt, dass Natur- und 
Klimaschutz nur Teilaspekte in dessen Arbeit darstellen, die gegen andere Aspekte wie den 
Wohnungsbedarf oder wirtschaftliche Aspekte abgewogen werden können und dabei 
regelmäßig weggewogen werden. Dies ist nicht mehr zeitgemäß. 

 
Initiative: 
Dirk Höpner, Planungspolitischer Sprecher 
Tobias Ruff, Fraktionsvorsitzender 
Sonja Haider, stellv. Fraktionsvorsitzende 
Nicola Holtmann, Stadträtin 
 
 
1) Klimafahrplan München, erarbeitet vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung: 

https://muenchenunterwegs.de/news/klimaschutz-nachhaltige-stadtplanung sowie 
https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/6678562 
https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:dc76020e-b14b-42ca-9eea-4c3ce538b951/Massnahmenplan-
Klimaneutralitaet-Muenchen.pdf 
 
 

 

 
 
 

https://muenchenunterwegs.de/news/klimaschutz-nachhaltige-stadtplanung
https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/6678562
https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:dc76020e-b14b-42ca-9eea-4c3ce538b951/Massnahmenplan-Klimaneutralitaet-Muenchen.pdf
https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:dc76020e-b14b-42ca-9eea-4c3ce538b951/Massnahmenplan-Klimaneutralitaet-Muenchen.pdf


 CSU-FW-Fraktion im Stadtrat |  Tel.: 089 233 92650  |  Fax: 089 233 92747 | csu-fw-fraktion@muenchen.de 

Rathaus |  Marienplatz 8  |  Zimmer 249/II  |  80331 München  

 

 

 

ANTRAG 
 
An Herrn  
Oberbürgermeister  
Dieter Reiter  
 

Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München 

 
 
         

               23.05.2024   

 
Bebauungspläne – schneller und einfacher 

 
Der Stadtrat beruft eine Kommission, die Vorschläge für die Verbesserung, Beschleunigung und Verein-

fachung von Bebauungsplänen und Bauleitplanverfahren ausarbeitet. Neben Vertretern des Stadtrates 

und des Referates für Stadtplanung und Bauordnung werden auch Externe (Architekten/ Stadtplaner, 

Bauträger/ Entwickler/ Bestandshalter, Rechtsanwälte mit Erfahrung Bauplanungsrecht) berufen. 

Ziel ist, sowohl für die Satzungen selbst als auch für das Bauleitplanverfahren Vorschläge zur Vereinfa-

chung, Beschleunigung und Verbesserung auszuarbeiten. Dabei wird dargestellt, welche Vorschläge die 

Stadt unmittelbar umsetzen kann, welche sich an den Bundesgesetzgeber und welche sich an den eu-

ropäischen Gesetzgeber richten. 

 

Begründung     

 

Bebauungsplanverfahren dauern zu lange. Bis nach einem Aufstellungsbeschluss ein Bebauungsplan 

zur Satzung beschlossen wird vergehen häufig vier, fünf Jahre und mehr. 

Die Bebauungspläne haben zumeist eine hohe Regelungsdichte. 

Für Planungsbegünstigte ist ein Bebauungsplanverfahren mittlerweile sehr teuer. 

Zur Erreichung der wohnungsbaupolitischen Ziele ist eine Überprüfung der Verfahren und der Bebau-

ungspläne dringend erforderlich. 

 

 

Alexander Reissl (Initiative)   Winfried Kaum  Heike Kainz  

Stadtrat     Stadtrat   Stadträtin 

 

Hans Hammer     Hans-Peter Mehling 

Stadtrat     Stadtrat 
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Landeshauptstadt München - Referat für Stadtplanung und Bauordnung - Grundsatzthemen Technik und Modellbauwerkstatt PLAN HAII – 13                          29.05.2024

Optimierung der Bebauungsplanverfahren

Planungsverfahren

(Phase 3)Phase 0

B-Plan Entwurf

Regel-Bebauungsplanverfahren, Optimierungsmaßnahmen 2024

Bebauungsplanverfahren BauGB

Phase 1+2

* 
Optimierungsmaßnahmen: 

Siehe Beschlussvorlage

Städteb. V.

P4
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Wohnungsbauoffensive:  

Erleichterungen für den Wohnungsbau und Optimierung Bebauungsplanverfahren 

Maßnahmen in der Bebauungsplanung, der Wohnungsbauförderung und in 

Baugenehmigungsverfahren 

 

Maßnahmenkatalog: Übersicht der 30 Maßnahmen  

 

Nr. Maßnahme Siehe 

Antrags-

punkt 

 

1 Referatsübergreifende Priorität Wohnungsbau und Taskforce 

Dem Wohnungsbau wird stadtweit in den kommenden Jahren höchste 

Priorität eingeräumt, insbesondere werden die Bauleitplanverfahren zur 

Schaffung von bezahlbarem Wohnungsbau priorisiert.  

Für die Umsetzung wird eine referatsübergreifende Taskforce Wohnungs-

bau eingerichtet. Mit der Leitung der Taskforce wird das Referat für 

Stadtplanung und Bauordnung durch den Oberbürgermeister beauftragt 

und ihm regelmäßig berichtet. 

Nr. 2 

Nr. 3 

2 Wahlrecht für Genossenschaften 

Das Wahlrecht für Genossenschaften zwischen Erbbaurecht und Kauf 

eines städtischen Grundstücks mit dinglich gesichertem Vorkaufsrecht wird 

befristet bis Ende 2026 wieder eingeführt. 

 

Das Wahlrecht zwischen Erwerb und Erbbaurechtsvergabe wird auch 

schon bei den anstehenden Grundstücksvergaben angewendet, für die 

bereits Ausschreibungsbeschlüsse ausschließlich mit Erbbaurecht von 

Stadtrat gefasst wurden. 

siehe 

gesonderte 

Beschluss-

vorlage 

(Sitzungs-

vorlage  

Nr. 20-26 / 

V 13820) 

3 55-jährige Bindungsfrist und Ergänzung SoBoN Baukasten 

Neben der bereits im Baukasten der SoBoN 2021 enthaltenen und mit 

10 Punkten bewerteten Bindungsfrist für den geförderten, preisgedämpften 

und den dem Aufteilungsverbot unterliegenden freifinanzierten 

Wohnungsbau von 40 Jahren wird eine weitere Wahlmöglichkeit von 

55 Jahren zu 25 Punkten im SoBoN-Baukasten angeboten. Hierfür gibt es 

zudem eine weitergehende Förderung. Die Verfahrensgrundsätze zur 

Sozialgerechten Bodennutzung 2021 werden entsprechend ergänzt. 

 

Die 55-jährige Bindungsdauer kann freiwillig auch im Anwendungsbereich 

des 40 % Beschluss für Befreiungen gewählt werden. 

Nr. 4 

Nr. 5 

 

4 Anhebung der Erstvermietungsmieten im geförderten und preis- 

gedämpften Wohnungsbau 

Es werden die Erstvermietungsmieten in der EOF, im MM und PMB sowie 

KMB angehoben sowie die Grundstückswerte in der EOF und im MM und 

PMB erhöht. 

siehe 

gesonderte 

Beschluss-

vorlage 

(Sitzungs-

vorlage  

Nr. 20-26 / 

V 13088) 

5 Sozialer Infrastrukturkostenbeitrag 

Vorübergehend kann die Leistung des sozialen Infrastrukturkostenbeitrags 

statt in Form einer anfänglichen Gesamtzahlung auch in maximal drei 

gleichen Teilbeträgen zu bestimmten Zeitpunkten im Verlauf der 

Realisierung vereinbart werden.   

Nr. 6 
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6 Flexibilisierung des Stellplatzschlüssels 

Der Stellplatzschlüssel im Wohnungsbau wird weiter flexibilisiert, so dass 

auf Antrag der*des jeweiligen Bauherr*in bei Vorlage eines Mobilitäts-

konzeptes im Baugenehmigungsverfahren ein Stellplatzschlüssel von  

0,1 - 1 Stellplatz je 1 Wohnungen anzuwenden ist. Der Stellplatzschlüssel 

wird in Abhängigkeit von der konkreten Ausgestaltung des jeweils  

vorgelegten Mobilitätskonzeptes bestimmt. Neu ist die Absenkung der 

Untergrenze für die real herzustellenden Stellplätze (von 0,3) auf 

0,1 Stellplätze je 1 Wohnung. 

Ergänzend wird die bisherige Mindestanzahl von 10 Wohneinheiten, ab 

denen bislang die Modifikation der Stellplatzpflicht durch ein Mobilitäts-

konzept zulässig ist, gestrichen. So kann auch bei kleineren Wohnbau-

vorhaben ein Mobilitätskonzept zur Anwendung kommen und eine 

Reduzierung des Stellplatzschlüssels erreicht werden. 

Nr. 7 

Nr. 8 

7 Stellplatzablöse für Wohnnutzungen 

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird in einer gesonderten 

Beschlussvorlage zur Stellplatzsatzung zusammen mit dem 

Mobilitätsreferat einen Vorschlag zur Einführung einer generellen 

Stellplatzablöse auch für Wohnnutzungen einbringen. Dabei wird auch 

geklärt, in welchem Umfang die Lage bei Wohnnutzungen einen Einfluss 

auf die Zahl der notwendigen bzw. nachzuweisenden Stellplätze hat. 

BV in 

Vorbereitung 

8 Dachgeschossausbau und Stellplätze 

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung schlägt vor, künftig bei 

Bauvorhaben, die Änderungen und Nutzungsänderungen von 

Dachgeschossen zu Wohnzwecken (zusätzlicher Wohnraum) einschließlich 

die Errichtung von Dachgauben zum Gegenstand haben und die innerhalb 

der im Zusammenhang bebauten Ortsteile liegen, keine Ablöseverträge 

mehr anzubieten, wenn die Herstellung der pflichtigen Stellplätze unmöglich 

ist, nicht mehr als 5 (fünf) Wohneinheiten betroffen sind und das Vorhaben 

im Freistellungsverfahren durchgeführt wird. 

Nr. 9 

9 Sektorale Bebauungspläne und Quote der sozialen Wohnraum-

förderung 

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung erhält ein Mandat für 

Verhandlungen mit den Investor*innen bzw. Eigentümer*innen in allen 

sektoralen Bebauungsplänen zur Wohnraumversorgung, die bislang und 

noch bis zum 31.12.2024 eingeleitet wurden bzw. werden: Mit diesem 

Verhandlungsmandat kann abweichend vom o.g. Grundsatzbeschluss eine 

Quote der sozialen Wohnraumförderung zwischen 40 % bis im Minimum 

20 % aller Wohnungen bzw. der Wohnbaugeschossfläche (bezogen auf 

das vorhandene, bislang aber noch nicht realisierte Baurecht nach 

§ 34 BauGB) festgelegt werden. 

Nr. 10 

10 Grundsatzbeschluss 

Zukünftig wird kein Grundsatzbeschluss mehr eingebracht. 

* 

11 Aufstellungsbeschluss mit Eckdaten 

Der Aufstellungsbeschluss wird in kurzer Form frühzeitig eingebracht. 

* 

12 Wettbewerbsdurchführung 

Wettbewerbe werden nach Ermessen des Referats für Stadtplanung und 

Bauordnung durchgeführt und sind zukünftig nur noch einstufig/einphasig. 

Bei nichtstädtischen Wettbewerben erfolgt die Vorprüfung ausschließlich 

durch das externe Wettbewerbsbetreuungsbüro. 

* 

13 Bekanntgabe des Wettbewerbsergebnisses im Stadtrat 

Eine Bekanntgabe des Wettbewerbsergebnisses im Stadtrat ist zukünftig 

nicht mehr erforderlich, sondern erfolgt nur noch als Vortrag in der 

Bauleitplankommission. 

* 

14 Billigungsbeschluss 

Der Billigungsbeschluss ist ein „Vorbehaltlicher Satzungsbeschluss“. 

* 
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15 Ausfertigung 

Gemeinsam mit dem Kommunalreferat und dem Direktorium werden 

Maßnahmen ergriffen, die Ausfertigung des Bebauungsplans zu 

beschleunigen. 

* 

16 Beratungsgremium/Gestaltungsbeirat 

Beratungsgremien werden nach Ermessen des Referats für Stadtplanung 

und Bauordnung eingerichtet. Beratungsgremien werden verkleinert und die 

Qualitätssicherung wird über die Standardisierung der Gestaltungsbeirats-

Geschäftsordnung optimiert. 

* 

17 Digitale Begleitung „Bebauungsplanung Online München“ (BOM) 

Die digitale Plattform „Bauleitplanung Online München (BOM)“ wird in allen 

gesetzlich vorgesehenen Beteiligungsverfahren der Bauleitplanung, aber 

auch in den diesbezüglichen Sparten- und parallel hierzu laufenden 

Anhörungsverfahren genutzt. Sie bedeutet einen dringend notwendigen 

ersten Schritt zur Digitalisierung der Bauleitplanverfahren. Für alle 

Verfahrens- und Planungsbeteiligten, insbesondere für die Öffentlichkeit 

und die Bezirksausschüsse, ergeben sich durch die Digitalisierung neue 

Möglichkeiten der Teilhabe an Planungen. Für das Referat für Stadtplanung 

und Bauordnung erleichtert sich die Zusammenfassung und Bearbeitung 

der Einwände und damit eine Beschleunigung im Verfahren. 

Bereits in 

Umsetzung 

18 Digitales Verfahrensmanagement für Bauleitplanverfahren 

Die Nachnutzung der Software „DiPlanung“ aus Hamburg wird weiter 

forciert und führt somit schneller zu einer umfassenden und webbasierten 

Lösung zur vollständigen und integrativen digitalen Verfahrensführung von 

Bauleitplanverfahren. 

** 

19 Einführung eines Controllingsystems 

Bebauungsplanverfahren der Landeshauptstadt München unterliegen 

bereits jetzt einem verwaltungsinternen Controllingsystem. Dieses 

bestehende Controllingsystem soll in den kommenden Jahren durch 

verstärkte Digitalisierung mit der Einführung von DiPlanung weiter optimiert 

werden. 

Bereits in 

Umsetzung 

20 Formale Standardisierung von Stadtratsbeschlüssen 

Beschlussvorlagen zu Bebauungsplanverfahren werden in kurzer und 

prägnanter Formulierung dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt. 

Formale Mitzeichnungen von Beschlussvorlagen durch andere Referate 

werden durch inhaltliche Abstimmungen im Projekt auf Arbeitsebene 

reduziert. 

* 

21 Immissionsschutz/Lärm 

Bei Bebauungsplänen sollen künftig nur die Lärmschutzwerte zugrunde 

gelegt werden, die für die Rechtssicherheit des Bebauungsplans und die 

Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse zwingend 

erforderlich sind. Durch diese reduzierten Standards kann Wohnungsbau 

kostengünstiger gebaut werden. Zudem erfolgt ein angemessener 

Ausgleich zwischen Klimaschutz (d.h. Reduzierung des CO2-Ausstosses 

durch eine gemischt genutzte Stadt der kurzen Wege mit höheren 

Lärmemissionen) einerseits und dem Gesundheitsschutz andererseits. 

Nr. 11 

22 Orientierungswerte für Grünflächen 

Die vom Stadtrat beschlossenen Orientierungswerte für Grünflächen zum 

Aufenthalt und Erholung der Bewohner*innen werden weiterhin 

angewendet, jedoch werden die Spielräume für erforderliche 

Kompensationsmaßnahmen projekt- und einzelfallbezogen deutlich flexibler 

genutzt. Der in diesem Kontext geltende Schwellenwert zur Unterbaubarkeit 

privater Freiflächen wird weiter angestrebt, kann aber im begründeten 

Einzelfall auf einen unterbauten Flächenanteil der privaten erholungs-

relevanten Freiflächen auf bis zu 60 % angehoben werden (statt bisher 

40 %).   

Nr. 12 
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23 Freiflächengestaltungssatzung 

Die anstehende Fortschreibung der Freiflächengestaltungssatzung soll 

dazu beitragen, dass Bebauungspläne mit Grünordnung schlanker werden. 

BV in 

Vorbereitung 

24 Reduzierung des Umfangs von Gutachten 

Der Umfang von Gutachten in Bebauungsplanverfahren wird zukünftig 

deutlich reduziert. 

* 

25 Verschlankung von Festsetzungen 

Die fachlichen Details von Festsetzungen im Bebauungsplan werden 

deutlich reduziert. 

* 

26 Übertragung der Maßnahmen auf Flächennutzungsplanverfahren 

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird die vorstehenden 

Maßnahmen auch bei Flächennutzungsplanverfahren anwenden und diese 

bei Vorliegen der Voraussetzungen ebenfalls umsetzen, wenn es der 

Optimierung und Beschleunigung dieser Verfahren dient. 

* 

27 Abwägungs- und Vorschlagsrecht des Referats für Stadtplanung und 

Bauordnung 

Für eine optimale Verfahrenssteuerung ist es notwendig, dass dem Referat 

für Stadtplanung und Bauordnung im Rahmen der Bauleitplanverfahren 

nicht nur die Gesamtkoordination eines Projekts übertragen wird, sondern 

auch die damit notwendigerweise verbundene Kompetenz, den 

letztendlichen Abwägungsvorschlag für den Stadtrat zu erstellen. Das 

Referat für Stadtplanung und Bauordnung erhält für die städtische 

Verwaltung das Letztentscheidungsrecht in Bauleitplanverfahren.  

Unbenommen davon ist die Entscheidungshoheit des Stadtrats für die 

Bauleitplanbeschlüsse.  

Nr. 13 

28 

 

Schnittstellen und Ressourcen der Fachreferate 

Für die Bauleitplanverfahren sind von den Referaten zentrale 

Ansprechpartner*innen zu benennen. Für die Verhandlung der 

städtebaulichen Verträge sind durch alle fachlich beteiligten Referate 

hinreichende fachliche und juristische Ressourcen bereitzustellen oder  

aufzubauen. 

Nr. 14 

29 Klimaschutz- und Klimaanpassungsprüfung 

In Bebauungsplanverfahren werden Klimaschutz- und 

Klimaanpassungsbelange integriert im Klimafahrplan bearbeitet werden. 

Eine weitere Prüfung der Beschlussvorlagen zu Bebauungsplanverfahren 

ist daher nicht zusätzlich notwendig. 

Nr. 15 

30 Externe Möglichkeiten der Beschleunigung 

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird die externen 

Planungsbegünstigten bitten, durch eine gute Koordinierung und Steuerung 

des Projekts (Gutachten, Daten, etc.) für eine optimale Begleitung der 

Verfahren zu sorgen. 

* 

 

(*)  Die Maßnahme wird durch das Referat für Stadtplanung und Bauordnung direkt 

umgesetzt. 

(**) Die Maßnahme wird durch das IT-Referat und das Referat für Stadtplanung und 

Bauordnung direkt umgesetzt. 
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